
 
 

Fragebogen Unternehmereigenschaft Fördermittel – 01.2025 

 Künstlersozialkasse  

Teil des Verbundsystems der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See 

 

 
 

 

 

Kontakt: Konten: 

Service-Center: 04421 7543 5900     Hamburger Sparkasse 

Service-Zeiten:  Montag – Freitag 9:00 Uhr – 16:00 Uhr IBAN: DE18 2005 0550 1280 1233 55    BIC: HASPDEHHXXX 

Hausanschrift:   Gökerstr. 14, 26384 Wilhelmshaven  

Internet:             www.kuenstlersozialkasse.de Postbank AG 

 IBAN: DE57 2501 0030 0361 9503 03    BIC: PBNKDEFF 
 

 
 

 Bitte zurücksenden an:     

   
 Künstlersozialkasse  
 Dezernat Verwerter  
 Gökerstraße 14  
 26384 Wilhelmshaven   Abgabenummer (bitte unbedingt angeben) 

   
            

   

 
  Betriebsnummer (sofern vorhanden): 

            
 

 
Fragebogen zur Unternehmereigenschaft bei Projekten und Förderprogrammen 
 

 

1. Name, Anschrift und Kontaktdaten des Projektverantwortlichen: 

 Name, Vorname: 

 

 Anschrift: 

 

 Telefon: 

 

E-Mail: 

   

2. Wie lautet der Name Ihres Projekts / Ihrer Veranstaltung / Ihrer Tätigkeit? 

  

  

  

  

3. Haben Sie für das Projekt / die Veranstaltung / die Tätigkeit ein Unternehmen gegründet, z. B. GbR, 
GmbH oder e. V.? 

  
  Nein 

  Ja. Nennen Sie uns bitte den vollständigen Namen:  

   

  

Fügen Sie ggf. Kopien der Registereintragung oder Satzung bei. 

    

4. Welchen Gegenstand hat Ihr Projekt / Ihre Veranstaltung / Ihre Tätigkeit? 

  

  

  

  

5. Welches Ziel verfolgen Sie mit Ihrem Projekt / Ihrer Veranstaltung / Ihrer Tätigkeit? 
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Abgabenummer:            
 (bitte noch einmal angeben oder ersatzweise den Na-

men des Projektverantwortlichen) 

 
Name d. Pro-
jektverantwortl. 

 

 

6. Haben Sie die Absicht, mit Ihrem Projekt / Ihrer Veranstaltung / Ihrer Tätigkeit Einnahmen zu erzielen, 
 z. B. durch den Verkauf von Eintrittskarten oder Speisen und Getränken? 

  
  Nein 

  Ja, durch    

       
Höhe der Einnahmen voraussichtlich: 

 
EUR 

    

7. Müssen Sie das Projekt / die Veranstaltung / die Tätigkeit bei anderen Behörden anmelden, z. B. bei der 
Stadtverwaltung oder beim Gewerbeamt? 

  
  Nein 

  Ja, bei    

     
  Grund der Anmeldung:   

    

8. Wie viele Besucher werden die Veranstaltung voraussichtlich besuchen? 

  
 Besucherzahl:   

         

9. Beabsichtigen Sie eine Wiederholung des Projektes / der Veranstaltung / der Tätigkeit? 

  
  Nein 

  Ja, ggf. wann    

         

10. Planen Sie zukünftig andere Projekte / Veranstaltungen / Tätigkeiten durchzuführen und in diesem Zu-
sammenhang Entgelte an selbständige Künstler oder Publizisten zu zahlen? 

  
  Nein 

  Ja, welche und wann    

     
    

11. Haben Sie in der Vergangenheit bereits Projekte / Veranstaltungen / Tätigkeiten durchgeführt und in 
diesem Zusammenhang Entgelte an selbständige Künstler oder Publizisten gezahlt? 

  
  Nein 

  Ja:  

  - welche?   

     
  - wann?   

     
  - Höhe der damaligen Entgeltzahlungen  EUR 
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Abgabenummer:            
 (bitte noch einmal angeben oder ersatzweise den Na-

men des Projektverantwortlichen) 

 
Name d. Pro-
jektverantwortl. 

 

 

Fortsetzung Frage 11: 

  Aufwand zur Durchführung der damaligen Veranstaltung: 

     
  - Dauer der Veranstaltung inkl. Vor- und Nachbereitung:   

        
- Organisatorischer Aufwand (z. B. für Werbung,  

Presseinformationen, Erarbeitung von Konzepten,  
Künstlerkontakten) in Stunden/Tagen 

 

  

     
12. Erhalten Sie für Ihr Projekt / Ihre Veranstaltung / Ihre Tätigkeit Fördergeld? 

  
  Nein 

  Ja, von (Stelle)    

        

13. Wie lange dauert Ihr Projekt / Ihre Veranstaltung / Ihrer Tätigkeit inklusive der Vor- und Nachbereitungs-
zeit? 

  
 Zeitraum von  bis    

         

14. Wie hoch war / ist der organisatorische Aufwand für Ihr Projekt / Ihre Veranstaltung / Ihre Tätigkeit z. B. 
für Werbung, Presseinformationen, Erarbeitung von Konzepten, Künstlerkontakten? Geben Sie den 
Aufwand bitte in Zeit- oder Prozentanteilen an. 

  
 Aufwand für   in Stunden/Tagen oder Prozent   

     
 Aufwand für   in Stunden/Tagen oder Prozent   

     
 Aufwand für   in Stunden/Tagen oder Prozent   

     
 Aufwand für   in Stunden/Tagen oder Prozent   

         

15. Teilen Sie uns bitte die Anzahl der Aufführungen / Darbietungen zu Ihrem aktuellen Projekt / Ihrer aktuel-
len Veranstaltung / Ihrer aktuellen Tätigkeit mit: 

  
 Anzahl:   

         

16. Wie viele Personen wirken insgesamt an dem Projekt / der Veranstaltung / der Tätigkeit mit? 

  
 Anzahl:   

         

17. Haben Sie für das Projekt / die Veranstaltung / die Tätigkeit andere Personen zur Sozialversicherung 
angemeldet, z. B. geringfügig oder sozialversicherungspflichtig Beschäftigte? 

  
  Nein 

  Ja, als    

     
  Anzahl der Personen:   
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Abgabenummer:            
 (bitte noch einmal angeben oder ersatzweise den Na-

men des Projektverantwortlichen) 

 
Name d. Pro-
jektverantwortl. 

 

 

18. Wie hoch ist (voraussichtlich) die Summe der Entgelte, die Sie an andere selbständige Künstler/Publi-
zisten zahlen? 

  
  EUR 

       

Hinweis:  
Im Falle einer Negativauswertung werden die in diesem Fragebogen gemachten Angaben berücksichtigt, 
wenn anschließend weitere Projekte durchgeführt werden. 

 

   

( Datum )  ( Unterschrift / Firmenstempel, falls vorhanden ) 

 



 

 Seite 1 von 3 

 

Informationsschrift Nr. 29 zur Künstlersozialabgabe 

Informationen für Fördergeldempfänger 

1. Ist für Projekte, die durch Fördermittel ermöglicht werden, Künstlersozialabgabe 

zu zahlen? 

Werden Fördermittel zur Umsetzung von Projekten mit künstlerischem oder publizistischem 

Inhalt eingesetzt, können die im Rahmen der geförderten Projekte gezahlten Entgelte an 

Künstler bzw. Publizisten unter bestimmten Umständen die Verpflichtung zur Zahlung der 

Künstlersozialabgabe auslösen.  

2. Ein gefördertes Projekt geht nur über einen kurzen Zeitraum – ist 

Künstlersozialabgabe zu zahlen? 

Allgemein lässt sich sagen: Abgabepflicht besteht für alle Unternehmen, die regelmäßig 

Aufträge an freie Künstler oder Publizisten vergeben und deren Leistungen verwerten. Für 

die Inanspruchnahme selbständiger künstlerischer oder publizistischer Leistungen ist in 

diesen Fällen Künstlersozialabgabe zu zahlen. Betroffen sind vor allem diejenigen 

Unternehmen, die typischerweise als Verwerter künstlerischer oder publizistischer Werke 

oder Leistungen tätig werden, z. B. Theater, Verlage, Galerien sowie sonstige Unternehmen, 

deren wesentlicher Zweck darauf gerichtet ist, für die Aufführung oder Darbietung 

künstlerischer oder publizistischer Werke oder Leistungen zu sorgen. Auch Aus- und 

Fortbildungseinrichtungen für künstlerische und publizistische Tätigkeiten sind 

abgabepflichtig. 

Private Unternehmen und Betriebe sind ebenso abgabepflichtig wie öffentlich-rechtliche 

Körperschaften, Anstalten, eingetragene Vereine und andere Personengemeinschaften. 

Auch eine steuerrechtlich anerkannte Gemeinnützigkeit ändert nichts daran, dass die 

Künstlersozialabgabe gezahlt werden muss. 

Die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen führt zur Abgabepflicht nach dem 

KSVG, wenn sie zum wesentlichen Geschäftsinhalt des Unternehmens gehört. Der 

wesentliche Zweck eines Unternehmens wird durch seine prägenden Aufgaben und Ziele 

gekennzeichnet, beispielsweise wenn Werke der bildenden oder darstellenden Kunst 

präsentiert werden. Der wesentliche Zweck kann sich dabei aus einer gesetzlichen 

Pflichtaufgabe, aus einer Satzungsregelung und aus der tatsächlichen Praxis heraus 

ergeben. Zudem kann ein Unternehmen mehrere wesentliche Zwecke verfolgen; ein 

überwiegender Zweck hinsichtlich der Aufführung oder Darbietung künstlerischer oder 

publizistischer Werke muss nicht gegeben sein. Je mehr mit der Durchführung geförderter 

Veranstaltungen ein zeitlicher, organisatorischer oder finanzieller Aufwand verbunden ist, 

desto eher wird bezogen auf die geförderten Veranstaltungen ein wesentlicher Zweck im 

beschriebenen Sinne bejaht werden können. 

Aus- und Fortbildungseinrichtungen für künstlerische oder publizistische Tätigkeiten sind 

Institutionen, in denen das Ziel der Ausbildung die Vermittlung praktischer oder theoretischer 

Fähigkeiten und Fertigkeiten im Bereich der Kunst bzw. Publizistik ist. Entscheidend ist dabei 

nicht, ob der jeweilige Unterricht berufsbezogen, d. h. auf die Ausbildung von 
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Berufskünstlern oder -publizisten gerichtet ist oder ob eine Grundausbildung zur rein 

freizeitmäßigen Ausübung von künstlerischer oder musikalischer Tätigkeit angeboten wird. 

Soweit ein künstlerisches Ausbildungsziel angestrebt wird, reicht es aus, dass die 

angebotenen Einzelkurse der praktischen Wissensvermittlung für eine künstlerische Tätigkeit 

dienen. Es ist darüber hinaus unerheblich, ob sich der Unterricht an Laien oder Kinder 

richtet.  

Von der Vorschrift wird allerdings nur eine strukturierte künstlerische oder publizistische Aus- 

und Fortbildung erfasst, sodass bei einer kurzen Projektdauer in der Regel nicht von einer 

Aus- oder Fortbildungseinrichtung für künstlerische oder publizistische Tätigkeiten 

ausgegangen werden kann. 

3. Ist für einmalige Projekte Künstlersozialabgabe zu zahlen? 

Voraussetzung für die Abgabepflicht nach dem KSVG ist eine unternehmerische Tätigkeit. 

Eine unternehmerische Tätigkeit liegt grundsätzlich nicht vor, wenn ein Projekt einmalig und 

damit nicht wiederkehrend durchgeführt wird. Eine unternehmerische Tätigkeit im Sinne des 

KSVG liegt allerdings dann vor, wenn anschließend weitere Projekte durchgeführt werden 

oder bereits in der Vergangenheit Projekte durchgeführt wurden. Die Abgabepflicht ist dann 

unter Berücksichtigung der vorangegangenen Projekte zu beurteilen. Darüber hinaus ist die 

Abgabepflicht bei Großveranstaltungen gegeben, die über mehrere Tage oder Wochen 

andauern und mit umfangreichen Planungs- und Vorbereitungshandlungen verbunden sind. 

Die Angaben im Fragebogen zur Unternehmereigenschaft bei Fördermittelprojekten, der auf 

der Homepage der Künstlersozialkasse unter Service/Mediencenter Unternehmen und 

Verwerter/Ziffer 2 (Vordrucke und Formulare) zu finden ist, geben Aufschluss darüber, ob die 

oben genannten Kriterien erfüllt sind. In jedem Fall ist bei Projekten, für die ein Unternehmen 

(z. B. GbR, OHG, KG, GmbH) gegründet wird, von einer unternehmerischen Tätigkeit 

auszugehen. 

4. Müssen bei zeitlich befristeten Projekten Vorauszahlungen gezahlt werden?  

Alle abgabepflichtigen Verwerter sind verpflichtet, monatliche Vorauszahlungen an die 

Künstlersozialkasse zu zahlen. Die Vorauszahlung errechnet sich aus einem Zwölftel der 

gemeldeten Entgelte für das Vorjahr. Die Pflicht zur Zahlung entfällt, wenn die monatliche 

Vorauszahlung den Betrag von 40 Euro nicht übersteigt. Ein Verwerter, der wiederholt 

zeitlich befristete Projekte durchführt, ist ebenfalls verpflichtet eine monatliche 

Vorauszahlung zu leisten. Die Künstlersozialkasse kann die Vorauszahlungen allerdings auf 

Antrag anpassen. Der Verwerter muss dafür glaubhaft machen, dass die Entgelte des 

laufenden Jahres die gemeldeten Entgelte des Vorjahres erheblich unterschreiten werden. 

Die Anpassung der Vorauszahlungen erfolgt immer bezogen auf das gesamte Jahr. 

Anpassungen für einzelne Monate erfolgen nicht. 

5. Wann wird die Künstlersozialabgabe abgerechnet? 

Die Summe der abgabepflichtigen Entgelte ist mit Ablauf eines Kalenderjahres bis 

spätestens 31.03. des Folgejahres zu melden. Dafür ist ein Vordruck zu verwenden, den die 

Künstlersozialkasse zu Beginn des neuen Jahres an die Verwerter schickt. Die 

Künstlersozialabgabe wird anschließend für das gesamte Vorjahr abgerechnet. 

Projektbezogene Abrechnungen oder Abrechnungen vor Ablauf eines Kalenderjahres sind 

nicht möglich. Im Einzelfall kann die Künstlersozialkasse für ein noch nicht abgelaufenes 

Kalenderjahr eine Bestätigung über die voraussichtliche Höhe der Künstlersozialabgabe 
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erstellen. Diese Bestätigung entbindet jedoch nicht von der Pflicht, die abgabepflichtigen 

Entgelte für das Kalenderjahr im Folgejahr zu melden. 

6. Das geförderte Projekt beinhaltet sowohl pädagogische als auch künstlerische

oder publizistische Elemente. Wann besteht Abgabepflicht?

Häufig werden Fördermittel für Zwecke des Trainings, der Ausbildung oder Schulung in 

Seminaren, Workshops oder anderen Formen gezahlt und verwendet. Auch wenn diese 

Projekte vor Ort von Künstlern oder Publizisten durchgeführt werden, bedeutet dies nicht in 

jedem Fall, dass es sich auch um eine künstlerische oder publizistische Ausbildung im Sinne 

des KSVG handelt. Es ist danach zu differenzieren, welcher Zweck mit dem Projekt 

vorrangig verfolgt wird. 

Eine künstlerische oder publizistische Ausbildung und damit eine künstlerische oder 

publizistische Lehrtätigkeit ist dann gegeben, wenn die Lehre darauf gerichtet ist, dem 

Lernenden die Fähigkeiten und Fertigkeiten beizubringen, die erforderlich sind, um selbst zur 

Schaffung und Ausübung künstlerischer oder publizistischer Darbietungen und Werke in der 

Lage zu sein. Gegenstand der Lehrtätigkeit muss daher vorrangig die Vermittlung praktischer 

oder theoretischer Kenntnisse sein, die den Unterrichteten zur Ausübung bzw. Schaffung 

von Kunst oder Publizistik befähigen. 

Unternehmen, die Zahlungen für typische Formen künstlerischer oder publizistischer 

Tätigkeiten vornehmen, wie beispielsweise Theater, Musikveranstalter oder Orchester, sind 

natürlich abgabepflichtig. 

Wenn dagegen unter Zuhilfenahme künstlerischer bzw. publizistischer Gestaltungsmittel 

vorrangig pädagogische oder therapeutische Zwecke verfolgt werden, liegt keine Lehre von 

Kunst bzw. Publizistik im Sinne des Künstlersozialversicherungsgesetzes vor. Es besteht 

dann keine Abgabepflicht für das Projekt. Welcher Schwerpunkt in dem Projekt gesetzt wird, 

ist überwiegend anhand des jeweiligen konkreten Projektkonzepts zu beurteilen. Ergänzend 

können zur Prüfung die Förderrichtlinien des Fördergebers herangezogen werden. 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite. 

Ihre Künstlersozialkasse

Herausgeber der Informationsschrift Nr. 29 zur Künstlersozialabgabe: 

Künstlersozialkasse  

Teil des Verbundsystems der 

Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See 

26380 Wilhelmshaven 

Telefon 04421 7543-5900 

www.kuenstlersozialkasse.de 

Stand: 01.2026 

http://www.kuenstlersozialkasse.de/
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